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Sachverhalt und Antrge 

Die am 15. Oktober 1982 eingegangene Euro-PCT-Patentan-

meldung CH 82/00112 (europãische Anmeldenununer 

82 903 035.2), die am 28. April 1983 unter der Nummer WO 

83/01495 veröfferitlicht worden ist und für die die Priorität 

einer frheren Anmeidung vom 19. Oktober 1981 in Anspruch 

genommen wird, ist von der PrUfungsabteilung 116 durch 

Entscheidung vom 6. Mai 1986 zurUckgewiesen worden. 

Der Entscheidung lagen der am 10. August 1985 eingegangene 

Patentanspruch 1 sowie die urspringlichen abhängigen Patent-

ansprUche 4 bis 9 zugrunde. 

In der Entscheidung fUhrt die PrUfungsabteiiung aus, daB der 

Gegenstand des Patentanspruches 1 im Hinblick auf den aus 

der GB-A-i 171 276 bekannten Stand der Technik nicht mehr 

neu sei. 

Gegen diese Entscheidung hat der Anmelder am 

25. Juni 1986 unter gleichzeitiger Entrichtung der Ge-

bUhr und Vorlage neuer Patentansprflche 1 bis 7 Beschwerde 

erhoben, die er auch gleichzeitig begrUndet hat. Der Anmel-

der führt aus, daB der Gegenstand des neuen Patentan-

spruches 1 gegenUber dem aus der GB-A-i 171 276 bekannten 

Stand der Technik neu sei. 

In einer vom Berichterstatter erlassenen Mitteilung gemäI3 

Art. 11(2) der VOBK zur Vorbereitung der auf den 

17. Februar 1987 anberaumten mflndlichen Verhandlung sind 

gegen den Anspruch 1 u.a. Bedenken aufgrund des 

Art. 123(2) EPU erhoben worden. 

In der mUndlichen Verharidlung hat der Aninelder die zwischen 

dem aus der GB-A-i 171 276 bekannten Stand der Technik und 

dem Anmeldungsgegenstand bestehenden Unterschiede dargelegt 
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und beantragt, die ZurUckweisungsentscheidung aufzuheben und 
das Patent mit dem in der mflndlichen Verhandlung liberreich-
ten Patentanspruch 1, den am 25. Juni 1986 eingegangenen 
Patentansprflchen 2 bis 7, einer noch anzupassenden Beschrei-
bung und den uraprlinglichen Zeichnungsfiguren zu erteilen. 

VI. Der geltende Patentanapruch 1 hat folgenden Wortlaut: 

MFederelement zum Abfedern einer auf das Element einwir-
kenden Kraft gegenUber einer entgegen dieser Kraft wirkenden 
StUtzkraft, das aus wenigatens einem geschlossenen Stabzug 
(1,3,1,3) besteht, von dem wenigatens zwei einander gegen-
tiberliegende verbundene Stbe (3) mittels eines geradlinig 
ausgebildeten Verbindungsstabes (2) an Punkten Starr mit-
einander verbunden sind, die sich von den Endpunkten der 
verbundenen Stäbe (3) im Abstand befinden und bei dem die 
eine Kraft an wenigstens einem die &tdpunkte der beiden 
verbundenen Stäbe (3) verbindenden Stab (1), die andere 
Kraft an dem Verbindungsstab (2) angreift sowie die Kräfte 
in einem Winkel zu der durch den Stabzug gebi].deten Fläche 
wirken und wenigstens eine Kraft an einem solchen Punkt des 
Verbindungsstabes (2) bzw. des verbindenden Stabes (1) an-
greift, der sich von dessen Verbindung mit dem verburidenen 
Stab (3) im Abstand befindet, und bei dem von den drei 
Gliedern bzw. Gliederpaaren: A) verbundene Stäbe (3), B) 
verbindende Stäbe (1) und C) Verbindungsstab (2) wenigstens 
zwei Glieder bzw. Gliederpaare federnd ausgebi].det sind." 

EntscheidungagrUnde 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 
Regel 64 EPtJ; sie ist daher zulässig. 

Die Fassung des geltenden Patentanspruches 1 ist im Hinblick 
auf Artikel 123(2) EPU nicht zu beanstanden. Die in diesen 
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Anspruch gegenUber dem ursprUnglichen Patentanspruch 1 
eingefllgten weiteren Merkmale finden in den ursprUnglichen 
Anmeldungsunterlagen ihre StUtze (vgl. insbesondere Seite 6, 
Zeilen 9 bis 22 und Seite 7, Zeile 14 der Beschreibung). 
Die abhngigen Patentansprflche 2 bis 7 entsprechen den 
ursprUnglichen PatentansprUchen 4 bis 9. 

Die durch den Gegenstand des Patentanspruches 1 zu lösende 
Aufgabe wird im wesentlichen darin gesehen, ein Federele-
ment zu schaffen, dessen Anwendungsmöglichkeiten vielfältig 
sind und dessen Federcharakteristik trotz geringer Bauhöhe 
den durch die jeweiligen Anwendungen bedingten Anforderungen 
angepaBt werden kann. 

Die PrUfung des Gegenstandes des Patentanspruches 1 auf 
Neuheit ergibt folgendes: 

4.1 Die GB-A-i 171 276 betrifft eine federnde Unterlage fUr 
Matratzen in der Form eines Lattenrostes. Die elastischen 
Lngslatten sind an ihren Unterseiten mit den Querlatten 
durch Verkieben miteinancler verbunden. Unterhaib des Latten-
rostes verlaufen Uber dessen ganze Lange zwischen benach-
barten Lngs1atten und parallel zu diesen ebenfalls elasti-
sche, jedoch gewelite Verbindungslatten. Jede Verbindungs-
latte ist mit ihrem Wellenberg mit jeder zweiten Querlatte 
Uber ein VerbindungsstUck verbunden. Zwischen zwei durch 
eine Verbindungslatte verbundenen Querlatten stUtzt sich die 
Verbindungslatte mit ihren Wellentlern gegen eine feste 
Unterlage ab. Die VerbindungsstUcke ermöglichen bei Bela-
stung der federnden Unterlage eine Lngsverschiebung der 
Verbindungsiatten in diesen VerbindungsstUcken gegenUber dem 
Rost aus Lungs- und Querlatten. Die Unterlage weist infolge 
dieser Ausbildung eine g1éichini3ige Elastizität Uber ihre 
gesamte Fläche auf und kann durch nur in einem Teilbereich 

der F1che angreifende Kräfte nicht beschdigt werden. 
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nkt man sich aus der bekannten Unterlage eine Einheit 

herausgeachnitten, die in ihrem Umri8 mit dem eines Feder-

elements gemäl3 dem Patentanspruch 1 vergleichbar ist, 50 

erhält man ein Element, dessen geschlossener Stabzug aus 

zwei benachbarten Lange- und zwei benachbarten Querlatten 
besteht, bei dem jedoch nur eine der beiden Querlatten an 

einem Punkt, der sich von den &dpunkten der Querlatte im 

Abstand befindet, Uber ein Verbindungsstflck nachgiebig mit 

dem Wellenberg einer Verbindungalatte verbunden jet. Auch 

ein soiches Element unterscheidet sich daher von dem bean-

spruchten Federelement darin, da6 bei ihm die Verbindungs-

latte nicht mit beiden Querlatten und nicht starr mit 

letzteren verbunden sowie nicht geradlinig ausgebildet jet. 

4.2 Die PrUfung der Ubrigen im Recherchenbericht genannten Doku-
mente ergibt, daB keine der durch sie bekanntgewordenen Vor-

richtungen ein Federelement mit den MerJcnalen des Patent-

anepruches 1 aufweist. 

4.3 Der Gegenstand des Patentanspruches 1 jet daher neu im Sinne 

des Artikels 54 EPU. 

5. Da die Prlifungsabteilung ihre Zurlickweisungsentscheidung 

mit mangeinder Neuheit begrUndet hat, bestand fUr sie keine 

Veranlassung zu prflfen, ob der Gegenstand des der ange-

fochtenen Entscheidung zugrunde liegenden Anspruches 1 auf 

einer erfinderischen Tatigkeit beruht. Die Kammer halt es 

bei dieser Sachiage fUr verfrUht, daB sie prlift, ob auch 

diese Voraussetzung fr die Anerkennung der Patentfhigkeit 

des Gegenstandes des geltenden Patentanapruches 1 erflillt 

let. Sie halt es vielmehr fUr geboten, zunächst der Pril-

fungsabteilung Gelegenbeit zu geben, hierUber zu befinden. 

Daher macht sie von der ihr in Artikel 111(1) EPU einge- 
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räurnten Moglichkeit Gebrauch, die Angelegenheit zur weiteren 
Entscheidung an die erste Iristanz zurflckzuverweisen. 

Sie bemerkt zugleich, daB sie gegen die vom Arimelder ge-
wählte einteilige Fassung des Patentanspruches 1 keine 
formalen Bedenken hat. 

Der Gegenstand der Anmeldung soil nach den AusfUhrungen 
in der Beschreibung in den unterschiedlichsten Sachgebieten 
angewendet werden können. Die Unterteilung des Patentan-
spruches im Sinne der Regel 29(l)(a)(b)EPU auf der Grund-
lage der nur eines dieser Anwendungsgebiete betreffenden GB-
A-i 171 276 oder eines der Ubrigen erinittelten Dokumente, 
die die Anwendungsgebiete ebenfalls nicht abdecken, wflrde 
daher zu einem irrefilhrenden Bud von dem Stand der Technik 
fUhren. 

Daher erscheint die in Regel 29(1) EPU als Regelform fest-
gelegte zweiteilige Fassung des Patentanspruches 1 in diesem 
Falle als nicht zweckdienlich. 

Entscheidungsformel 

AUS diesen Grflnden wird wie folgt entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird mit dem in der mtndlichen Verhandlung Uber-
reichten Patentanspruch 1 und den am 25. Juni 1986 einge-
gangenen PatentansprUchen 2 big 7 zur weiteren Prflfung an 
die erste Instanz zurUckverwiesen. 

Die Geschftsste11ebeamtin 	Der Vorsitzende 

B A Norman 
	 C Naus 
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